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Waschküche Merkblatt

Das Waschen im Mehrfamilienhaus ist eine saubere Sache,
wenn sich die Mietparteien an minimale Regeln halten.

Allgemein
Das Waschen und das Trocknen im Wäschetrockner sind vor 7.00 Uhr morgens und
abends nach 22.00 Uhr nicht gestattet. Ebenso ist das Waschen an Sonn- und
allgemeinen Feiertagen grundsätzlich nicht erlaubt.

 Waschküche und Trockenräume stehen während der im Waschplan eingetragenen
Zeit der betreffenden Mietpartei zur alleinigen Benützung zur Verfügung.
Der Eintrag in die Reservierungsliste ist für alle Mietparteien zwingend.

 Die Wäsche muss nach Beendigung des Wasch- oder Trockenvorganges sofort aus
der Maschine genommen werden. Trockene Wäsche ist umgehend abzuhängen
und aus dem Trockenraum zu entfernen.

Vor dem Waschen
Wir bitten Sie, die Bedienungsvorschriften der einzelnen Geräte genau zu befolgen.
Leeren Sie die Taschen der Kleidungsstücke gründlich, denn Streichhölzer, Geldstücke,
Büroklammern, Nägel und andere Utensilien können kostspielige Schäden an den
Maschinen verursachen. BHs mit Bügel sind in einem speziellen Wäschesack zu
waschen.

Trockenraum
Gehen sie nachhaltig mit dem Gebläse um. Vermeiden Sie unnötigen Stromverbrauch
und lassen Sie das Gerät nicht die ganze Nacht in Betrieb.

Nach dem Waschen
Die Waschküche, der Trockenraum und die dazugehörenden Geräte sind einwandfrei
gereinigt zu hinterlassen:
 Waschpulver-Eingabe (Schublade) reinigen und Waschmaschine innen ausreiben

und allfällige Fusseln und Haare entfernen. Waschmaschine aussen trockenreiben.
 Filter des Wäschetrockners reinigen. Ebenso das Gehäuse des Trockners.
 Böden in Waschküche und Trockenraum reinigen.
 Leere Waschmittelpackungen im privaten Kehricht entsorgen.

Hinterlassen Sie die Räumlichkeiten sauber gereinigt und aufgeräumt!

Defekte Geräte sind sofort der Geschäftsleitung zu melden. Telefon: 041 360 61 03, auch
ausserhalb der Bürozeit.
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